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PRESSE-INFO 
ROLAND Rechtsschutz informiert 
 

Flip-Flops, Smartphone & Co.: Was ist am Steu-
er erlaubt? 
Kavaliersdelikte im Straßenverkehr 
Köln, 9. Mai 2019. An der Ampel mal eben eine SMS getippt oder mit Flip-Flops am Steuer 
gesessen: Nur ein Kavaliersdelikt, streng verboten oder gar erlaubt? Rund um das Thema 
Straßenverkehr gibt es viele Irrglauben und Halbwahrheiten. ROLAND-Partneranwalt und 
Fachanwalt für Verkehrsrecht Sebastian Asshoff von der Kanzlei Kahlert Padberg in Hamm 
räumt mit gängigen Rechtsirrtümern auf. 

Smartphone am Steuer: Darf ich das Handy-Navi während der Fahrt bedienen? 

Telefonieren am Steuer ist nur über die Freisprecheinrichtung erlaubt – so viel wissen die 
meisten. Aber darf ich während der Fahrt auch eine Nummer wählen? Oder das Navigati-
onssystem des Smartphones einschalten? „Zur Benutzung von Telefonen am Steuer gibt es 
sehr strenge Vorschriften“, betont Rechtsanwalt Sebastian Asshoff. „Dazu gehört auch, dass 
Autofahrer das Navigationssystem oder irgendeine andere Funktion des Smartphones wäh-
rend der Fahrt nicht bedienen dürfen.“ Zwei Ausnahmen gibt es jedoch: Bei ausgeschalte-
tem Motor darf das Handy genutzt werden, und wenn das Smartphone in einer Halterung 
steckt, darf zum Beispiel auch das Navigationssystem bedient oder ein Anruf angenommen 
werden. Wer nun aber meint, er dürfe während der Fahrt ellenlange Nachrichten tippen 
oder mit dem Smartphone spielen, irrt: „Auch mit Halterung: Wer permanent auf dem 
Handy tippt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und mit einem Punkt in Flens-
burg rechnen“, so der Rechtsexperte. Passiert ein Unfall, greift möglicherweise auch der 
Versicherungsschutz nicht mehr. Am Steuer gilt also: Finger und Augen weg vom Smart-
phone! 

 

Flip-Flops und High Heels: Welches Schuhwerk ist am Steuer erlaubt? 

Seit Jahren hält sich das Gerücht, dass Flip-Flops, High Heels und Co. am Steuer verboten 
sind. Tatsächlich aber gilt: Laut Straßenverkehrsordnung gibt es keine klaren Regeln für das 
Schuhwerk. Das Gesetz schreibt jedoch vor, dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahr-
zeug haben und daher vernünftig bremsen können muss. „Dazu gehört, dass der Fahrer im 
Ernstfall kräftig und kontrolliert die Pedale treten kann. Kommt es zu einem Unfall, bei dem 
nachweislich Probleme aufgrund der Schuhe auftraten, kann das rechtliche Folgen haben 
und ein Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit nach sich ziehen“, warnt der ROLAND-
Partneranwalt. Gleiches gilt für barfüßiges Fahren. 
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Temporäres Halteverbot: Kann mein Auto abgeschleppt werden? 

Wer mehrere Tage verreist und sein Auto in der Zwischenzeit am Straßenrand abstellt, kann 
bei der Rückkehr böse überrascht werden: Denn wo vorher das Auto stand, thront plötzlich 
ein temporäres Halteverbotsschild. Aber darf mein Auto abgeschleppt werden, auch wenn 
ich zum Zeitpunkt des Parkens noch gar nichts von der Übergangsregelung wusste? „Ein 
temporäres Halteverbot, zum Beispiel für einen Umzug oder eine Baustelle, muss mindes-
tens 72 Stunden vorher angekündigt werden“, so Rechtsexperte Sebastian Asshoff. „Ist der 
Fahrzeughalter in dieser Zeit nicht da, muss er jemanden bitten, regelmäßig nach dem Auto 
zu schauen und es gegebenenfalls umzuparken.“ Tut er das nicht und der Wagen wird ab-
geschleppt, muss der Halter die Kosten für das Abschleppen selbst tragen.  

 

Parkscheinautomat defekt: Muss ich bis zum nächsten Automaten laufen? 

Endlich einen Parkplatz gefunden, jetzt noch schnell einen Parkschein ziehen. Aber irgend-
jemand hat wieder mal ein Kaugummi auf den Kleingeld-Einwurf gedrückt – dieser Automat 
spuckt so schnell kein Parkticket mehr aus. Muss ich nun wirklich zum nächsten Automaten 
laufen oder darf ich in diesem Fall einfach ohne Parkschein parken? „Ist der Parkscheinau-
tomat defekt, sollte sich der Autofahrer umschauen“, betont Sebastian Asshoff. „Ist in 
Sichtweite ein weiterer Automat zu finden, muss er den kurzen Fußweg auf sich nehmen 
und dort ein Ticket ziehen.“ Ansonsten droht ein Knöllchen. Ist aber kein anderer Automat 
in Sicht, kann er einfach eine Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe legen. Die Höchst-
parkdauer darf der Autofahrer aber natürlich nicht überschreiten – defekter Parkscheinau-
tomat hin oder her. Übrigens: Viele nutzen ihre Parkscheibe falsch und rauben sich dadurch 
kostbare Parkzeit. Korrekt eingestellt ist die Scheibe, wenn der Pfeil auf die nächste halbe 
Stunde nach dem Abstellen des Fahrzeugs zeigt. Wer also beispielsweise um 14.06 Uhr 
parkt, stellt die Scheibe auf 14.30 Uhr ein. 

 

Rechts überholen: Grundsätzlich verboten? 

Außerorts überholt man zwar grundsätzlich links, es gibt jedoch mehrere Ausnahmen. Bei-
spielsweise bei Stau und stockendem Verkehr ist es erlaubt, mit geringfügig höherer Ge-
schwindigkeit – bis etwa 20 Stundenkilometer schneller – rechts zu überholen. Eine weitere 
Ausnahme ist der Kolonnenverkehr: „Stößt man außerorts auf einer zweispurigen Straße 
beispielsweise auf eine Lkw-Kolonne mit einer maximalen Geschwindigkeit von 60 Kilome-
tern pro Stunde, darf man ebenfalls vorsichtig und nur mit wenig höherer Geschwindigkeit 
rechts überholen“, erklärt der Rechtsanwalt. Innerorts dürfen Autofahrer beliebig rechts 
vorbeifahren, sofern mindestens zwei Spuren vorgegeben und markiert sind. Der der Fach-
anwalt für Verkehrsrecht erklärt: „Ausschließlich Fahrzeuge mit einem Gewicht ab 3,5 Ton-
nen müssen sich rechts halten, es sei denn, sie wollen abbiegen und müssen sich 
entsprechend einordnen.“ 

Weitere Rechtstipps finden Sie auf unserer Website unter  
www.roland-rechtsschutz.de/rechtstipps 
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Über ROLAND Rechtsschutz 
Die ROLAND Rechtsschutz-Vers icherungs-AG is t ein Premium-Anbieter für Rechtsschutz mit 60 Jahren Erfahrung. Die Gesell-

schaft zählt mit Bruttobeitragseinnahmen in Höhe von 458,0 Millionen Euro im Jahr 2018 zu den wachstumsstärksten Anbie-

tern der Branche. Mit einem Marktanteil von mehr als  zehn Prozent gehört ROLAND zu den führenden deutschen 

Rechtsschutz-Vers icherern. Zu dem Leis tungsangebot des  Rechtsschutz-Spezialis ten zählen flexible Lösungen sowohl für Privat- 

als  auch für Firmenkunden. Dank der modularen Produktstruktur können Kunden ihren Versicherungsschutz nach Bedarf zu-

sammenstellen. 

Mit nur einem Anruf bei ROLAND (0221 8277-500) erhalten Kunden die beste Lösung für jedes rechtliche Problem. ROLAND 

klärt im ersten Schritt den Vers icherungsschutz und bietet unmittelbar die Möglichkeit, die individuelle Rechts lage von einem 

unabhängigen Rechtsanwalt einschätzen zu lassen. Außerdem stehen den Versicherten von der telefonischen Rechtsberatung 

über die außergerichtliche Streitbeilegung bis hin zur Empfehlung eines vers ierten (Fach-)Anwalts alle Wege zu ihrem Recht 

offen. Führt die ers te Wahl nicht zum Erfolg, können Kunden jederzeit einen anderen Service in Anspruch nehmen.  

 

Kurzprofil der ROLAND-Gruppe, Köln  
Die Gesellschaften der ROLAND-Gruppe gehören zu den führenden Anbietern von Rechtsschutz-, Schutzbrief- und As-

sistance-Leistungen. Die Gruppe hat 1.478 Mitarbeiter und Bruttobeitragseinnahmen von 482,5 Millionen Euro sowie 

Umsatzerlöse von 53,0 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2018).  

Geschäftsbereiche: 

ROLAND Rechtsschutz: 1957 gegründet; gehört heute zur Spitzengruppe deutscher Anbieter; in mehreren europäischen 

Ländern erfolgreich; Rechtsschutz-Lösungen für Privat-, Unternehmens- und Industriekunden  

ROLAND Schutzbrief: führender deutscher Schutzbrief-Anbieter; innovative Schutzbrief-Konzepte für Vers icherungen, Indust-

rie und Handel  

ROLAND Assistance: B2B-Dienstleistungskonzepte in den Geschäftsfeldern Mobilitätsdienstleistungen, Schadenmanagement 

und Kunden-Service  

Jurpartner Services: Anbieter von Schadenregulierungsleistungen und Online-Rechtsberatung für Rechtsschutz 
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